
 

Dringlicher Antrag  

der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

betreffend Unterstützung der strengeren Vorschriften für Verbraucherhinweise auf 

Energydrink-Produkten 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n :  
 
1. Der Landtag ist der Ansicht, dass gut sichtbare Warnhinweise auf mögliche gesundheitliche 

Gefahren sowie Verzehrempfehlungen wesentlich zu einer Verbesserung des Verbraucher-
schutzes beitragen, da sie den Konsumenten eine fundierte Kaufentscheidung ermöglichen. 
Klare und verständliche Verbraucherhinweise sind gerade auch bei Energydrink-Produkten 
notwendig. 

 
2. Der Landtag begrüßt die veränderten gesetzlichen Vorschriften für die Verbraucherhin-

weise auf Energydrink-Produkten, die seit dem 13. Dezember 2014 nach der Lebens-
mittel-Informationsverordnung (LMIV) bundesweit gelten. Insbesondere erhöht es die 
Transparenz, dass auf "erhöhten Koffeingehalt" ausdrücklich hingewiesen wird. Auch ist 
zu begrüßen, dass entsprechend der wissenschaftlichen Erkenntnisse der Hinweis um den 
Wortlaut "für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen" erweitert 
wird. 

 
3. Der Landtag unterstützt Maßnahmen wie etwa Informations- und Aufklärungskam-

pagnen, mit denen die Umsetzung des LMIV begleitet wird. Der Landtag wird sich 
außerdem in der Folge dafür einsetzen, dass die Erfahrungen mit den neuen Vorschriften 
bei möglichen zukünftigen Regelungen einfließen. 

 
4. Darüber hinaus bittet der Landtag die Landesregierung, im Rahmen der Befassung auf 

Bundesebene darauf einzuwirken, dass Energydrink-Produkte nicht in Verbindung mit 
sportlicher Leistungssteigerung beworben werden, da dies laut Angaben aus der For-
schung und von Gesundheitsbehörden nicht zutrifft. 

 
 
 
Begründung: 

Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes und der Transparenz schreibt die EU-
Lebensmittelinformationsverordnung seit dem 13.12.2014 klarere Transparenz- und Warnhin-
weise für so genannte Energydrinks vor. Die neuen Vorschriften gelten nach LMIV auch für 
lose (also im Glas verkaufte) Energydrink-Produkte. 
 
Wiesbaden, 4. März 2015 
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der CDU 
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
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